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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.06.1921

Norm

ABGB §933 I

Rechtssatz

Der Verkäufer ausländischer Geldsorten, der dem Käufer Fälschungen solcher lieferte, hat den Vertrag nicht bloß

mangelhaft, sondern überhaupt nicht erfüllt. Die Klage des Käufers auf Lieferung echter Stücke ist also nicht an die für

Gewährleistungesklagen geltenden Fristen gebunden.
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